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Zum Rücktritt von Herrn Bundesrat Häberlin.
Am 12. März 1934 hat der Vorsteher des eidgenössischen Justiz-

und Polizeidepartementes, Herr Bundesrat Dr. Häberlin, der
Bundesversammlung seinen Rücktritt als Bundesrat auf den 1. Mai 1934 erklärt.
Dieser Entschluß kam nicht unerwartet, war doch schon seit einiger
Zeit die Rede, daß Herr Bundesrat Häberlin beabsichtige, nächstens
in den Ruhestand zu treten. Der Volksentscheid vom 11. März 1934
über das Ordnungsgesetz hat den Entschluß zum Rücktritt beschleunigt.

Dieser unabänderliche Rücktritt hat in unserm ganzen Schweizerlande

großes und aufrichtiges Bedauern ausgelöst, handelt es sich
doch um einen außerordentlich großen Verlust für unsere
Landesregierung. Der Vorsitzende der vereinigten Bundesversammlung hat
am 22. März anläßlich der Behandlung und Genehmigung des
Rücktrittsgesuches die starke und aufrechte Persönlichkeit von Bundesrat
Häberlin und seine hervorragende "Wirksamkeit als Staatsmann in
treffender Weise gewürdigt und ihm dafür den tiefempfundenen Dank
des Schweizervolkes ausgesprochen.

Es ist unsere Dankespflicht und insbesondere mein persönliches
Bedürfnis, an dieser Stelle einen bescheidenen Abschnitt aus der
Amtstätigkeit des scheidenden Magistraten zu würdigen und seine großen
Verdienste um die Förderung der schweizerischen Grundbuchvermessung

hervorzuheben.
Bundesrat Häberlin, geb. 1868, wurde am 12. Februar 1920 von

der Bundesversammlung in unsere oberste Landesbehörde gewählt, wo
ihm als Jurist die Leitung des Justiz- und Polizeidepartementes
übertragen wurde. Dieses Ressort hatte er während der vergangenen 14
Jahre ununterbrochen inne. In den Geschäftskreis des Justizdeparte-
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